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1. Lage und Umfang des Plangebietes 

Das Plangebiet liegt im südöstlichen Bereich des Stadtgebietes von Kappeln im Ortsteil Loi-

tmark an der Straße Loitmarkfeld. Nördlich des Plangebietes befinden sich Sportanlagen 

(Tennisplätze), östlich und südlich sind Ackerflächen vorhanden, westlich verläuft die Kreis-

straße K 123 Eckernförder Straße, dahinter befindet sich das Wohngebiet Lüttfeld. Östlich 

des Plangebietes in einem Abstand von ca. 180 m verläuft zudem die Bundesstraße B 203. 

 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,5 ha. 

 

2. Planungserfordernis 

Schleswig-Holstein steht durch den seit einigen Jahren immer stärker ansteigenden Zuzug 

von Flüchtlingen vor einer großen Aufgabe und zunehmenden Herausforderungen. Auch die 

Stadt Kappeln möchte vor diesem Hintergrund dazu beitragen, Angebote zur Unterbringung 

von Flüchtlingen und Asylbegehenden vorzuhalten. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 13 BauGB sollen die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden 

und ihrer Unterbringung bei der Aufstellung von Bauleitplänen berücksichtigt werden. Die 

örtliche Nähe der Gemeinschaftsunterkunft zu medizinischen, schulischen und sonstigen 

Einrichtungen des täglichen Lebens soll dabei berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll der 

Anschluss an den ÖPNV gewährleistet sein. 

 

 

Ausschnitt FNP 

 

Nach Untersuchung und Abwägung zweier Liegenschaften im Stadtgebiet hat der Bau- und 

Planungsausschuss der Stadt Kappeln in einem Grundsatzbeschluss beraten und die Ent-
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scheidung zur Ausweisung für Flüchtlingsunterkünfte auf dem nachfolgend beschriebenen 

Grundstück getroffen:  

 

Unweit des Gewerbegebietes Loitmark-Kathenfeld befindet sich ein ehemaliges Sportgelän-

de mit ca. 6.000 m² Fläche. Eigentümerin der Fläche ist die Stadt Kappeln. Die Fläche wird 

durch die Straße Loitmarkfeld in einen Nord- und einen Südbereich geteilt. Seit 1980 wird 

der nördliche Teil der Fläche durch den Kappelner Tennis Club genutzt. Es sind in dem Be-

reich sechs Tennisplätze, ein Clubheim sowie das ehemalige Sportlerheim, welches als Ver-

sammlungsraum und Lagerfläche genutzt wird, vorhanden. Der südliche Teil des Geländes 

ist unbebaut. Lediglich eine kleine Teilfläche wird vom städtischen Bauhof derzeit als Zwi-

schenlager genutzt; eine weitere kleine Teilfläche ist an die Hundesportgemeinschaft Kop-

perby e.V. verpachtet.  

Aufgrund der ca. 500 m entfernten Möglichkeit zur Lebensmittelversorgung, einer relativ kur-

zen Entfernung von ca. 2 km zur Schule, dem Kindergarten und dem Begegnungszentrum 

der Stadt ist diese Fläche besonders zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften geeignet. 

Zudem ist das Gebiet mit den Buslinien 3010, 3021 an das Stadtzentrum von Kappeln/ ZOB 

angebunden. In unmittelbarer Nähe des Plangebietes befindet sich die Wohnbebauung Lütt-

feld, das Wohngebiet Ellenberg liegt ebenfalls in der Nähe dieses Standortes.  

 

Auch steht die vorgesehene gewerbliche Entwicklung der Stadt Kappeln dieser Planung 

nicht entgegen. Das Gewerbegebiet (im südlichen Teil Mischgebiet) Loitmark-Kathenfeld ist 

ca. 320 m (Mischgebiet ca. 250 m) vom Plangebiet entfernt. Folgende Gewerbebetriebe sind 

dort ansässig: u.a. ein Lidl-Markt, ein Bäcker, ein Sonderpostenmarkt, ein Eisenwarenver-

kauf, Dänisches Bettenlager, ein Fitness-Center, zwei Autohäuser, Spedition und KFZ-

Werkstatt. Größtenteils handelt es sich um Einzelhandelsbetriebe. Beeinträchtigungen durch 

die gewerbliche Nutzung auf das Plangebiet sind nicht zu befürchten (vgl. Kap. 5 Immissi-

onsschutz). 

Östlich der B 203 plant die Stadt Kappeln gemeinsam mit Nachbargemeinden ein interkom-

munales Gewerbegebiet zu errichten. Die derzeitige FNP-Darstellung zur Entwicklung des 

Gewerbegebietes ist ca. 400 m vom Plangebiet entfernt. Es ist vorgesehen die Darstellung 

der gewerblichen Baufläche nach Osten zu erweitern. Ein Entwicklungskonzept für das neue 

Gewerbegebiet liegt noch nicht vor. Da die vorhandene Wohnbebauung im Bereich Lüttfeld 

und auch im Bereich Ellenberg geringere Abstände gegenüber den Flächen für das inter-

kommunale Gewerbegebiet aufweisen, ist durch die mit diesem Verfahren geplante Nutzung 

keine Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten erkennbar. 
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Vorgesehene Entwicklungsflächen für Gewerbe 

 

Als Alternative geprüft, aber nicht als für die Ausweisung einer Fläche zur Schaffung von 

Flüchtlingsunterkünften geeignet befunden, wurde eine ehemalige, in einem gewachsenen 

Wohngebiet gelegene Sportfläche im Ortsteil Mehlby. Diese ca. 3.000 m² große Fläche 

könnte teilweise überplant werden. Auf dem Gelände steht ein umgebautes Schulgebäude, 

in dem von Obdachlosigkeit betroffene Personen untergebracht sind. Außerdem sind abgän-

gige Schuppen, eine Holzbaracke und ein gemauerter Flachbau eines Vereinsheims vorhan-

den. In fußläufiger Entfernung von ca. jeweils 2 km liegen Einkaufsmöglichkeiten und eine 

Schule. Unmittelbar angrenzend auf einem benachbarten Grundstück ist ein Waldorfkinder-

garten vorhanden. Die Stadt prüft derzeit diese Fläche im Zusammenhang mit ca. 30.000 m², 

zumeist landwirtschaftlich genutzten Flächen auf ihre Eignung zur Ausweisung potenzieller 

Wohnbauflächen. Für die abschließende Beurteilung der Fläche und die Entwicklung eines 

Gesamtkonzeptes sind weitere umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Voraussichtlich wird 

die Fläche an einen Investor zur Wohnbauentwicklung veräußert werden. 

 

 

Die Stadt Kappeln möchte somit durch Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) den 

südlichen Bereich von Loitmarkfeld 1 als Fläche zur Errichtung von Anlagen zur Unterbrin-

gung von Flüchtlingen, Asylbegehrende, Obdachlose ausweisen. Die Stadtvertretung der 

Stadt Kappeln hat daher in ihrer Sitzung am 20.05.2015 beschlossen, die 44. Änderung des 
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FNP „Unterkünfte für Asylbegehrende auf dem ehemaligen Sportplatz in Loitmarkfeld“ aufzu-

stellen. Der vorgesehene Geltungsbereich der FNP-Änderung ist im wirksamen FNP der 

Stadt Kappeln überwiegend als Fläche für Sport- und Spielanlagen (Zweckbestimmung 

„Sportanlagen“) ausgewiesen. Für einen schmalen Streifen im südlichen Bereich der Fläche 

wird Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.1  

Vorgesehen ist die Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 

Buchstabe a BauGB.  

 

Der Bereich ist planungsrechtlich dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen. Daher 

erfolgt parallel zur 44. Änderung des FNP die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79 „Un-

terkünfte für Asylbegehrende auf dem ehemaligen Sportplatz in Loitmarkfeld“.  

Die Planungen sind erforderlich, um die städtebaulich geordnete Fortführung der Siedlungs-

entwicklung in diesem Bereich der Ortslage zu gewährleisten. Durch die Änderung des Flä-

chennutzungsplanes werden die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und ihrer 

Unterbringung gefördert (§ 1 Abs. 6 Nr. 13 BauGB). 

 

Im Bebauungsplan sind vorgesehen: Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, Festsetzungen zur Regelung des Maßes der baulichen Nutzung 

und zur überbaubaren Grundstücksfläche sowie die Festsetzung der notwendigen Erschlie-

ßungsflächen. Die Festsetzungen für die baulichen und sonstigen Nutzungen werden auf die 

Dauer von 10 Jahren befristet. Als Folgenutzung wird die bisher ausgeübte Nutzung öffentli-

che Grünfläche – Sportanlage festgesetzt. 

 

Dementsprechend ist nach Ablauf der Frist auch die Darstellung des Flächennutzungsplans 

an die festgesetzte Folgenutzung „Grünfläche – Sportplatz“ anzupassen. 

 

3. Entwicklung der Planung 

Landesplanung 

Die Stadt Kappeln ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums im Regionalplan 

für den Planungsraum V (2002) festgelegt. Das Plangebiet liegt zudem in einem Gebiet mit 

besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung. 

 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet ist im Landschaftsplan der Stadt Kappeln (festgestellt 1999) als Grünfläche 

mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ ausgewiesen. Ca. 50 m südlich des Plangebiets weist 

der Landschaftsplan Knicks aus.  

Im Umfeld des Plangebietes sind nördlich Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Sportan-

lagen“ und westlich sonstige Gehölze entlang der Eckernförder Landstraße dargestellt. 

                                                
1 Die Darstellung des FNP ist an dieser Stelle nicht flächenscharf. Die südliche Grenze des Plangebie-

tes stellt die tatsächliche Nutzungsgrenze der ehemaligen Sportplatzfläche dar. 
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4. Ziele und Inhalte der Planung 

Es ist vorgesehen, auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes befristet Unterkünfte für 

Flüchtlinge, Asylbegehrende und Obdachlose bereitzustellen. Nach den derzeitigen Schät-

zungen sollen Unterkünfte für bis zu 100 Personen bereitgestellt werden.  

Ziel der Planung ist es, Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbegehrende und Obdachlose zu 

schaffen, die für einen Aufenthalt auf Zeit ausgerichtet sind.  

Die verkehrliche Haupterschließung der Fläche erfolgt von der Straße „Loitmarkfeld“ aus 

über eine nach Süden geführte, in einen Wendeplatz mündende Zufahrtsstraße. Eine ge-

sonderte Darstellung der Verkehrsflächen ist nicht erforderlich. Parallel zur Straße wird eine 

Mulde zur Entwässerung des Oberflächenwassers angelegt. 

Entsprechend vorgenannter Planungsziele sieht die 44. FNP-Änderung für die temporär zu 

bebauenden Bereiche die Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 5 Abs. 2 

Nr. 2 Buchstabe a BauGB mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude 

und Einrichtungen (Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbegehrende, Obdachlose)“ vor.  

 

5. Immissionsschutz 

Im Umfeld des Plangebietes sind Nutzungen vorhanden, von denen Schall-Emissionen aus-

gehen. Dazu zählen Immissionen durch Verkehrslärm der Bundesstraße B 203 und der 

Kreisstraße K 123, Gewerbelärm des nördlich gelegenen Gewerbegebietes und Freizeitlärm 

der nördlich angrenzenden Tennisplätze und des Hundevereins. 

Die geplanten Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende sind in ihrer Schutzbedürftig-

keit als allgemeines Wohngebiet (WA) einzustufen. 

 

Verkehrslärm 

Die Entfernung des Plangebietes zur östlich verlaufenden Bundesstraße B 203 beträgt ca. 

180 m. Auf der B 203 ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h (LKW 80 km/h) zulässig. 

Die freie Schallausbreitung wird durch die vorhandenen Gehölzstrukturen und durch den am 

östlichen Rand des Plangebietes vorhandenen Höhenversprung (Knick) von ca. 2 - 3 m ge-

mindert. Zur westlich verlaufenden Kreisstraße K 123 beträgt der Abstand ca. 30 m. Auf der 

K 123 ist in diesem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h zulässig. Hier sind 

ebenfalls Gehölzstrukturen zwischen Plangebiet und Straße vorhanden.  

Mit schalltechnischer Berechnung2 vom 20.05.2016 wurden die Auswirkungen des Straßen-

verkehrslärms auf das Plangebiet geprüft. Für die Schutzbedürftigkeit des Plangebiets wurde 

die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für 

Verkehrslärm in Allgemeinen Wohngebieten (WA) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) 

sowie die Grenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB (A) tags und 49 dB(A) nachts herangezo-

gen.  

                                                
2 Holt/Nicolaisen: Schalltechnische Berechnung – Straßenverkehrslärm, 20.05.2016 
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Die Verkehrsmengen wurden bis zum Ende der Befristung (des B-Planes Nr. 79) auf das 

Jahr 2026 hochgerechnet. Es wird somit der Zustand zum Ende des Nutzungszeitraumes 

dargestellt. 

Die Berechnungen zeigen, dass tagsüber der Orientierungswert von 55 dB(A) nur geringfü-

gig im Südwesten des Plangebiets überschritten wird. Nachts wird der schalltechnische Ori-

entierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) in Teilbereichen überschritten. Die Orientie-

rungswerte sind jedoch keine Grenzwerte, sondern aus Sicht des Schallschutzes Zielwerte, 

von denen in Abhängigkeit der speziellen örtlichen Situation nach oben als auch nach unten 

abgewichen werden kann.  

Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden im 

gesamten Plangebiet unterschritten. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden Empfehlungen zur Anordnung, Belüftung 

der Schlafräume gegeben, um den Schutz vor Verkehrslärm zu verbessern. Zudem wird auf-

grund der verbleibenden Richtwertüberschreitungen eine Festsetzung zu passiven Schall-

schutzmaßnahmen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) getroffen. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben sind keine unverträglichen Lärmbelästigungen zu 

gewärtigen, zumal sich die Hochrechnung der Verkehrsmengen auf das Ende der befristeten 

Nutzungsdauer bezieht und daher die Lärmbelastung während der Nutzung voraussichtlich 

geringer sein wird. 

 

 

Gewerbelärm 

Nördlich des Plangebietes befinden sich ein Gewerbegebiet und ein Mischgebiet. Hier sind 

u.a. ein Lidl-Markt, ein Bäcker, ein Sonderpostenmarkt, ein Eisenwarenverkauf, Dänisches 

Bettenlager, ein Fitness-Center, zwei Autohäuser, Spedition und KFZ-Werkstatt ansässig. Es 

handelt sich somit überwiegend um Einzelhandelsbetriebe. Bei einigen Betrieben ist mit 

nächtlichem Verkehr durch Anlieferungen zu rechnen. Aufgrund der Entfernung vom Plange-

biet zum Gewerbegebiet von ca. 320 m und zum Mischgebiet von ca. 250 m sind hier jedoch 

keine Beeinträchtigungen der geplanten Nutzung erkennbar. So zeigen die in der Parkplatz-

lärmstudie3 aufgezeigten Werte, dass ein Abstand von 51 m zwischen WA und Parkplatz bei 

Nachtnutzung mit LKW in der Regel ausreichend ist, um den nächtlichen Immissionsrichtwert 

von 40 dB (A) einzuhalten. Das bestehende Wohngebiet westlich der K 123 weist eine sehr 

viel geringere Entfernung zu den gewerblichen Nutzungen auf. Beschwerden aus der Nach-

barschaft liegen nach Aussage des LLUR nicht vor. Dies weist daraufhin, dass in sehr viel 

geringerer Entfernung von den gewerblichen Nutzungen keine Beeinträchtigungen gegeben 

sind. Das LLUR (technischer Umweltschutz) hat aus Sicht des Immissionsschutzes keine 

Bedenken gegen diese Planung. Eine gutachterliche Untersuchung des Gewerbelärms ist 

nach Einschätzung des LLUR aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen nicht notwen-

dig.4 

                                                
3 Bayrisches Landesamt für Umwelt: Parkplatzlärmstudie, 6. überarbeitete Auflage 
4 Stellungnahme LLUR vom 14.10.2015, 17.03.2016 sowie abgestimmter Telefonvermerk vom 15.04.2016 
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Freizeitlärm 

Nördlich der Straße Loitmarkfeld liegen die 6 Tennisplätze des SV Kopperby. Diese sind ca. 

160 m von dem Plangebiet entfernt. Zu berücksichtigen sind die Richtwerte der 18. BImSchV 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung) tags von 55 dB(A) außerhalb der Ruhezeiten und 50 

dB (A) innerhalb der Ruhezeiten sowie 40 dB(A) nachts. Nach der Veröffentlichung „Städte-

bauliche Lärmfibel“ des Landes Baden-Württemberg ist bei Tennisanlagen (mehr als 3 Fel-

der) bei einem Abstand von 163 m davon auszugehen, dass die Richtwerte der Sportanla-

genlärmschutzverordnung eingehalten werden. Da der Abstand zwischen Gemeinbedarfsflä-

che und Sportanlage dem entspricht, werden weitergehende gutachterliche Untersuchungen 

in diesem Fall als nicht erforderlich angesehen – zumal es sich um eine befristete Nutzung 

handelt. Hinzukommt, dass die nächstgelegenen Wohngebäude westlich der K 123 sehr viel 

dichter an den Sportanlagen gelegen sind. Beschwerden wegen Lärmbelästigung sind nicht 

bekannt. Es somit nicht damit zu rechnen ist, dass von dem Freizeitlärm unzumutbare Beein-

trächtigungen ausgehen. Von den Aktivitäten des Hundesportvereins auf der nördlich an-

grenzenden Fläche sind keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

Das LLUR teilt in seinen Stellungnahmen mit, dass gegen die geplante Maßnahme aus Sicht 

des Immissionsschutzes keine Bedenken vorliegen. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 

(Entfernung, abschirmende Bebauung) und unterstützt durch die Einschätzung des LLUR ist 

davon auszugehen, dass weder durch die gewerblichen Nutzungen noch durch die Freizeit-

nutzungen Beeinträchtigungen der geplanten Nutzung gegeben sein werden.  

 

 

6. Natur und Landschaft 

Zu der F-Plan-Änderung ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt 

worden. Im Umweltbericht sind die dort ermittelten Belange des Umweltschutzes und die 

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet.  

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass durch die Planung zwar Eingriffe geringen Ausmaßes 

in Schutzgüter (Boden, Wasser, Landschaft) vorbereitet werden, dass diese aber durch die 

i.S. einer geordneten Entwicklung getroffenen planerischen Regelungen ausgeglichen wer-

den können und insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 

zu gewärtigen sind. Somit ist das mit der Planung verfolgte Ziel der Festsetzung einer Flä-

che, auf der Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbegehrende entstehen können, mit den Zie-

len des Naturschutzes und der Landschaftspflege vereinbar. 
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7. Umweltbericht5 

7.1 Einleitung 

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

Die 44. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Kappeln verfolgt das Ziel der Fest-

setzung einer Fläche, auf der Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbegehrende und Obdachlose 

entstehen können. Es ist die Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweck-

bestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Unterkünfte für 

Flüchtlinge, Asylbegehrende, Obdachlose)“ vorgesehen. 

Die Fläche umfasst ca. 0,5 ha.  

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für Sport- und Spielanlagen 

(Zweckbestimmung „Sportanlagen“) ausgewiesen. Parallel zur Änderung des Flächennut-

zungsplanes erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 79. Im Bebauungsplan wird 

die Zulässigkeit der festgesetzten Nutzungen auf 10 Jahre befristet. Als Folgenutzung wird 

die bisher ausgeübte Nutzung „Öffentliche Grünfläche –Sportplatz“ festgesetzt.  

Dementsprechend ist nach Fristablauf die Darstellung des Flächennutzungsplans wieder 

anzupassen. 

 

Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

sowie deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

Die relevanten Fachgesetze wurden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes be-

achtet. Hierzu gehören insbesondere 

 das Landesnaturschutzgesetz (u.a. naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 8-11) 

 das Baugesetzbuch (u.a. Berücksichtigung umweltschützender Belange in der Abwägung 

nach §1a) 

 

Im Landschaftsplan der Stadt Kappeln von 1999 ist der Bereich des Planungsgebietes als 

öffentliche und private Grünfläche (Sportplatz) dargestellt.  

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplanes der Stadt Kappeln (1999) stellt keine Ziele für 

den B-Planbereich und die nähere Umgebung dar. 

 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

7.2.1 Bestand und Bewertung 

Schutzgut Boden 

Vorherrschende Bodenart ist Lehm, bei dem Bodentyp dominiert Parabraunerde (Land-

schaftsplan der Stadt Kappeln, 6). Gegenüber der rechtswirksamen Darstellung als Fläche 

für Sport- und Spielanlagen (Zweckbestimmung „Sportanlagen“) erhöht sich der Versiege-

lungsgrad durch die Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-

mung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen (Unterkünfte für Flüchtlinge, 

                                                
5 Der Umweltbericht wurde vom Büro Naturaconcept erarbeitet. 
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Asylbegehrende, Obdachlose)“ in mittlerem Umfang. Hier ist von einer mittleren Erheblichkeit 

auszugehen. 

 

Schutzgut Wasser / Grundwasser 

Oberflächengewässer sind im Vorhabensbereich nicht vorhanden. Der Versiegelungsgrad ist 

höher anzusetzen als bei der derzeitigen Darstellung als Fläche für Sport- und Spielanlagen 

„Sportanlagen“. Aufgrund der zusätzlichen Versiegelung kommt es voraussichtlich nicht zu 

nennenswerten Beeinträchtigungen der Wasserhaushaltsfunktionen.  

 

Schutzgut Klima und Luft 

Sowohl großklimatisch als auch kleinklimatisch ist von keinen Besonderheiten auszugehen. 

Es ist von keiner Erheblichkeit auszugehen. 

 

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Da es sich um eine intensiv genutzte Grünlandfläche handelt, kommt es nur zu einem sehr 

geringfügigen Verlust des Lebensraumes von Pflanzen und Tieren. Der unmittelbare Ein-

griffsbereich ist nicht als hochwertig einzuschätzen, da er keine Habitatstrukturen seltener 

Tierarten aufweist.   

 

Schutzgut Landschaft 

Hinsichtlich des Landschaftsbildes hat das Planungsgebiet und sein Umfeld (Siedlungsrand-

bereich) eine geringe Bedeutung. Das Planungsgebiet ist nach Osten, Westen und Süden 

eingegrünt. Von Norden aus ist es einsehbar, hat aber keine Fernwirkung. Hier wird von ei-

ner geringen Erheblichkeit ausgegangen. 

 

Schutzgut Kulturgüter 

Kulturgüter sind nach jetzigem Kenntnisstand im Planungsgebiet und der näheren Umge-

bung nicht vorhanden. Das archäologische Landesamt bestätigt in seiner Stellungnahme 

vom 07.10.2015, dass Auswirkungen auf archäologische Denkmale nicht erkennbar sind. 

 

Schutzgut Mensch 

Die Fläche hat keine Bedeutung für die Erholungsnutzung. 

Wie in Kap. 5 aufgezeigt, wurde zum Verkehrslärm eine schalltechnische Berechnung 

durchgeführt. Diese zeigt, dass die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 

Tags im südwestlichen Plangebiet geringfügig überschritten werden. In Teilbereichen kommt 

es zu Überschreitungen des Orientierungswertes für die Nacht. Die Grenzwerte der Ver-

kehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden überall deutlich unterschritten. Zum 

Schutz vor Verkehrslärm werden daher Empfehlungen zu Anordnung und Belüftung der 

Schlafräume getroffen.  
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Aufgrund der der durch Verkehrsgeräusche bedingten Richtwertüberschreitungen sind pas-

sive Schallschutzmaßnahmen entsprechend DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) für den 

Lärmpegelbereich II erforderlich. Eine entsprechende Festsetzung ist aufgenommen.  

Insofern wird davon ausgegangen, dass keine unverträglichen Lärmbelästigungen durch 

Verkehrslärm zu gewärtigen sind, zumal die Nutzung auf 10 Jahre befristet ist und das Gut-

achten die Lärmentwicklung zum Ende der Nutzungsdauer darstellt. 

Wie in Kap. 5 dargelegt ist aufgrund ausreichender Abstände und abschirmender Bebauung 

nicht mit Beeinträchtigungen durch Gewerbe- oder Freizeitlärm zu rechnen. 

 

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern 

Es entstehen keine zusätzlichen Belastungen durch die Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern innerhalb des Geltungsbereiches.   

 

7.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung lässt sich nur die Erhaltung des bisherigen Umweltzu-

standes prognostizieren. 

 

7.2.3 Grünordnerische Zielsetzung  

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung des Eingriffs 

Zur Vermeidung oder Verringerung der zu erwartenden Beeinträchtigungen für Naturhaus-

halt und Landschaftsbild trifft der Bebauungsplan folgende Festsetzungen: 

 Inanspruchnahme einer intensiv genutzten Fläche mit nur allgemeiner Bedeutung für 

den Naturschutz. 

 

Maßnahmen zum Ausgleich  

Schutzgut Boden 

Es ist vorgesehen, die Kompensationsverpflichtung für das Schutzgut Boden über einen Flä-

chenpool der Stadt Kappeln an der Arnisser Straße umzusetzen.   

 

7.2.4 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Drei Liegenschaften wurden durch die Stadt Kappeln betrachtet und einer Abwägung unter-

zogen: 

Es wurde ein ehemaliges, bebautes Militärgrundstück betrachtet, das im Rahmen der Kon-

version aber inzwischen an private Investoren verkauft ist. Über zwei städtische Liegenschaf-

ten hat der Bau- und Planungsausschuss in einem Grundsatzbeschluss beraten und die Ent-

scheidung für den ehemaligen Sportplatz in Loitmarkfeld zur Ausweisung für Flüchtlingsun-

terkünfte getroffen.  
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7.3 Zusätzliche Angaben 

Beschreibung der bei der Umweltprüfung angewendeten Methodik 

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgt verbal-argumentativ. Die Ermittlung des 

Ausgleichsbedarfs wurde entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums und des 

Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten zum Verhältnis der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung zum Baurecht mit Stand vom 3. Juli 1998 durchgeführt. 

 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der Durchführung  

Da diese geplante Flächennutzungsplan-Änderung keine unmittelbaren Umweltauswirkun-

gen hat, kann auch keine Überwachung erfolgen.  

 

Zusammenfassung 

Der Bereich ist im aktuellen Flächennutzungsplan als Fläche für Sport- und Spielanlagen 

(Zweckbestimmung „Sportanlagen“) vorgesehen. Bei der vorgesehenen Änderung der Nut-

zungsart in eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken 

dienende Gebäude und Einrichtungen (Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbegehrende, Ob-

dachlose)“ wird die Intensität der Nutzung im Hinblick auf die Versiegelung (Schutzgut Bo-

den) und das Landschaftsbild etwas ungünstiger. 

 

8. Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet ist über eine Anbindung an die Straße Loitmarkfeld erschlossen. Die Er-

schließung der Fläche für den Gemeinbedarf erfolgt über die von dieser Straße nach Süden 

ausgehenden Stichstraße (Planstraße). Die Straße mündet in einen Platz, der für das Wen-

den von Müllfahrzeugen/LKW ausreichend bemessen und entsprechend überfahrbar ausge-

baut ist.  

 

Ver- und Entsorgung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg 

mbH. Die Versorgung mit elektrischem Strom erfolgt über die e-on Hanse AG. Die Trinkwas-

serversorgung fällt in den Zuständigkeitsbereich des Wasser- und Bodenverbandes 

Nordschwansen. Die Abwasserentsorgung ist über das Klärwerk der Stadt gesichert.  

 

Eine Versickerung von Niederschlagwasser vor Ort ist aufgrund der Bodenverhältnisse kaum 

möglich. Für das anfallende Regenwasser soll eine Rückhaltemöglichkeit am nördlichen 

Rand des Plangebiets geschaffen werden. Von dort wird das Oberflächenwasser dem Re-

genwasserkanal in der Straße Loitmarkfeld zugeführt. 

   …………………………………………………… 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom ………… gebilligt. 

 

Kappeln, ………………………..      - Bürgermeister – 
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